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Zweite Satzung zur Änderung 

der Prüfungs- und Studienordnung 

für den Bachelorstudiengang 

Medienwissenschaft und Medienpraxis 

an der Universität Bayreuth 

 

Vom 20. Juli 2018 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 

Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth fol-

gende Änderungssatzung: 

§ 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang Medienwissenschaft und Medi-

enpraxis an der Universität Bayreuth vom 25. Mai 2016 (AB UBT 2016/025), geändert durch Sat-

zung vom 10. April 2017 (AB UBT 2017/018), wird wie folgt geändert: 

1. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Berücksichtigung“ die Angabe „des Moduls MW 

2.4 und“ eingefügt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 wird nach dem Wort „ohne“ die Angabe „Modul MW 2.4 und ohne“ 

eingefügt. 

2. Der Anhang wird wie folgt geändert: 

a) In der ersten Tabelle wird im 5. Fachsemester die Modulzeile des Moduls MW 5.2 ge-

strichen und in der letzten Modulzeile des 5. Fachsemesters wird in der vierten Spalte 

die Zahl „8“ durch die Zahl „4“ und in der fünften Spalte die Zahl „22“ durch die Zahl 

„17“ ersetzt. 
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b) Die zweite Tabelle der unbenoteten Module wird wie folgt geändert: 

aa) Nach der zweiten Zeile wird folgende Modulzeile eingefügt: 

„5. MW 5.2 Dimensionen von Medien 
und Gesellschaft 

eine Vorlesung (2 SWS) 5 Werkstück, bestehend 
aus 5 Medienkonzepten“ 

bb) In der letzten Zeile wird in der vierten Spalte die Zahl „11“ durch die Zahl „16“ 

ersetzt. 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 21. Juli 2018 in Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 11. Juli 2018 und 

der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 18. Juli 2018, Az. A 3378/7 - I/1a. 

Bayreuth, 20. Juli 2018 UNIVERSITÄT BAYREUTH 
 DER PRÄSIDENT 
 
 
 
 Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 20. Juli 2018 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 20. Juli 2018 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 20. Juli 2018. 


